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(Org.-einheit) Oldenburg, den 

An das 

Dezernat 1 

im Hause_ 

Betr.: Amtliche Mitteilungen 

Der/Die anl. Text(e) sollten in den Amtlichen Mitteilungen veröffentlicht werden. 

Angaben zum Text 

  

Fundstelle: 

  

Sind urheberrechtliche Fragen geprüft/noch zu prüfen: 

  

Begründung der Notwendigkeit zur Veröffentlichung: 

  

evtl. Zusätze oder Erläuterungen zum Text (z. B. Abkürzungen): 

  

Unter welchem Stichwort soll der Text veröffentlicht werden: 

    Falls aus redaktionellen Gründen eine Kürzung des Textes erforderlich ist, welche 

Textteile müssen auf jeden Fall veröffentlicht werden:   
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Nieders. GVl Nr. 8/1989, ausgegeben anı 3, 3, 1989 

Gesetz 

zur Förderung der Gleichstellung der Frau in der Rechts- 
und Verwaltungssprache, 

Vom 27 Februar 1989. 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

81 

In Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes sowie 
der seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstal- 
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind Bezeichnun- 
gen so zu wählen, daß sie Frauen nicht diskriminieren, son- 

. dern dem Grundsatz der Gleichberechtigung (Artikel 3 Abs. 2 
des Grundgesetzes) entsprechen. 

52 

Sind in Rechts- und Verwaltungsvorschriften Bezeichnun- 
gen, die für Frauen und Männer gelten, nur in männlicher 
Sprachform enthalten, so ist im amntlichen Sprachgebrauch im 
Einzelfall die jeweils zutreffende weibliche uder männliche 
Sprachform zu verwenden, 

$3 

In Vordrucken des Landes und der seiner Aufsicht unter- 
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiitungen des öf- 
fentlichen Rechts sind die für einzelne Personen geltenden 
Bezeichnungen nebeneinander in weiblicher und männlicher 
Sprachform aufzunehmen. Es kann auch ein® nicht ge- 
schlechtsbezogene Sprachform gewählt werden. 

54 

. Dieses Gesetz tritt vierzehn Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft, 

Hannover, den 27. Februar 1989. 

Der Niedersächsische Minisierprisident 

Albrecht   
{ 
| 
| 

| Der Niedersächsische Minister der Justiz 
{ { 
} Remmers 

 


